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1.  Kenntnisgabe Sportausschuss öffentlich 01.07.2025 

 
 

Sportstättenentwicklungsplanung; hier: Sachstandsbericht und Vorstellung des Instituts für 
kooperative Planung und Sportentwicklung (IKPS) durch Herrn Dr. Eckl 
 
Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genommen. 
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Sachverhalt: 
Mit Beschluss vom 18.09.2024 wurde die Verwaltung beauftragt, einen neuen Sportstättenentwicklungsplan 
gemäß den Ausführungen im Sachverhalt der Verwaltungsvorlage 289/24 zu erstellen.  
 
Mit Verwaltungsvorlage 088/25 wurde darüber informiert, dass das Institut für Kooperative Planung und 
Sportentwicklung (IKPS) zur Unterstützung der Umsetzung beauftragt worden ist. Zunächst wurde die 
Bestandsaufnahme der städtischen Sportstätten beauftragt. Mit dieser Bestandsaufnahme soll ein Überblick über 
die Sportstruktur der Stadt Eschweiler geschaffen werden. Hierin enthalten ist die Bestandsaufnahme und 
Bewertung der Sportstätten, Sportvereine, Schülerzahlen, demografische Entwicklung, Stadtentwicklung etc.. 
Das IKPS ist aktuell mit der Datenaufbereitung und Auswertung beschäftigt.  
 
Im nächsten Schritt wird der Sportanlagenbedarf ermittelt. Ziel des Projektes ist es, verlässliche Daten zum 
aktuellen und künftigen Bedarf an Sportanlagen für den vereinsorganisierten Sport zu erhalten. 
 
Konkret geplant ist, mit einer Kurzbefragung der Sportvereine und deren Abteilungen zu beginnen. Hierzu wird 
die Verwaltung in Abstimmung mit dem IKPS und dem Stadtsportverband eine Online-Befragung konzipieren, die 
sich an die Hauptvereine und an die Abteilungen richtet. Der Themenschwerpunkt der Befragung soll dabei auf 
der Bewertung der Sportanlagensituation der Vereine liegen. Dies umfasst beispielsweise Fragen zur Nutzung, 
Bewertung und Verbesserungsbedarfen bei Sportanlagen. 
Die Ergebnisse dieser Kurzbefragung fließen anschließend in die rechnerische Abschätzung des 
Sportanlagenbedarfs ein, die auf den Vorgaben des Bundesinstituts für Sportwissenschaft (Leitfaden für die 
Sportstättenentwicklungsplanung) beruht. Dabei wird der rechnerische Bedarf an verschiedenen Sportanlagen 
mit dem aktuellen Bestand abgeglichen und damit eine Bilanzierung vorgenommen. Diese Bilanzierung wird für 
die Gesamtstadt, als auch nach Stadtteilen bzw. noch zu bestimmenden Planungsregionen vorgenommen. 
Hierbei wird eine Fokussierung auf die Klein- und Großspielfelder, die Hallen und die Tennisanlagen erfolgen. 
 
Für das vorgenannte Procedere wird das IKPS folgende Leistungen erbringen: 

- Entwicklung der Studienkonzeption 
- Erstellung des Fragebogens 
- Erstellung der Datenmaske und Hosting des Fragebogens auf dem Server des Anbieters 
- Datenauswertung, -analyse und –interpretation 
- rechnerische Abschätzung des Sportanlagebedarfs der Sportvereine 
- Abschätzung des zukünftigen Sportanlagebedarfs unter Berücksichtigung demographischer Entwicklung 

 
Die Dauer der Ermittlung des Sportanlagenbedarfs wird ca. sechs Monate betragen. Anschließend wird in einem 
Zwischenbericht dann die bestehende Sportinfrastruktur mit dem Sportanlagenbedarf gegenübergestellt.  
 
Optional wurde darüber hinaus angeboten, dass nach Fertigstellung des vorher beschriebenen Prozesses in 
einem späteren Schritt auch mögliche Ziele und Empfehlungen für die Sportanlagen abgeleitet werden. Dies 
könnte beispielsweise in Themenworkshops zu noch zu bestimmenden Schwerpunktthemen erarbeitet werden. 
 
In der Sitzung wird Herr Dr. Stefan Eckl, Geschäftsführer des IKPS, über den derzeitigen Sachstand berichten.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Für die Erstellung eines Sportentwicklungsplans wurden unter Produkt 084240101, Sachkonto 52917000 – 
Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlung - im Haushaltsjahr 2024 Haushaltsmittel in Höhe von 6.755,15 € 
verausgabt. Für das Haushaltsjahr 2025 stehen weitere 15.000,- € zur Verfügung. Die Mittel sind durch die 
bisherigen Aufträge vollständig gebunden. 
 
 
 
Personelle Auswirkungen: 
Federführend ist die Abteilung 410 / Sport und Kultur für die Umsetzung der Sportstättenentwicklungsplanung 
zuständig. Zusätzlich werden weitere personelle Kapazitäten im Rahmen der Erarbeitung der Grundlagen für 
einen Sportentwicklungsplan bei mehreren Fachämtern aus dem Dezernat III, insbesondere aus den Bereichen 
Hochbau und Planung und aus dem Dezernat II aus dem Jugend- und Sozialamt gebunden.  
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